
Volkertshausen AKTUELL
Amtsblatt der Gemeinde Volkertshausen

Ausgabe 17 ·  Mittwoch, den 22.  April 2020

im pflegerischen Bereich arbeiten.
Sie sollen in der Corona-Krise ihr
Wissen und ihre Arbeitskraft ein-
bringen können, um das Pflegeper-
sonal in Krankenhäusern zu unter-
stützen und zu entlasten.
Personen, die eine entsprechende
Ausbildung vorweisen und Interes-
se haben, im Bedarfsfall einge-
setzt zu werden, können sich an
die Pflegedirektionen der Kranken-
häuser Singen (07731/89-1300,
sekretariat.pd.si@glkn.de) und
Konstanz (07531/801-2600, sekre-
tariat.pd.kn@glkn.de) wenden.
Für den gleichen Zweck hat das So-
zialministerium BW die Online-
Plattform #pflegereserve einge-
richtet, auf der sich entsprechende
Personen registrieren können. Nä-
here Informationen hierzu finden
Sie unter der Website https:
//sm.baden-wuerttemberg.de/
pflegereserve/.

Donnerstag, 23. April 2020
Gelber Sack
Montag, 27. April 2020
Biomüll
Donnerstag, 30. April 2020
Blaue Tonne
Montag, 04. Mai 2020
Biomüll, Restmüll

Kindergarten
50,00 € von Herrn Franz Beschle
aus der Friedenstraße anlässlich
der Glückwünsche zum 80. Ge-
burtstag.
Neuer Kontostand: 300,00 €

Herzlichen Dank!

In den kommenden Tagen können
in unserer Gemeinde folgende 
Jubilare ihren Geburtstag feiern:

am 25. April 2020
Rosemarie Vigh, Oberes Holz 1
ihren 80. Geburtstag 
und
Günther Vasel, Hauptstraße 73
seinen 70. Geburtstag
am 29. April 2020
Ruth Schlachter, Langensteiner
Straße 26
ihren 80. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich und
wünschen für das kommende Le-
bensjahr alles Gute, vor allem eine
gute Gesundheit!

Aushang von 
Corona-Verordnungen

Die besonderen Beschränkungen,
die aktuell aufgrund der Corona-
Krise gelten, sind in der Verord-
nung der Landesregierung über in-

Grünannahme im Bauhof
Bitte den „Einbahnverkehr“ 
beachten!

Jeweils donnerstags von 15.00 
– 18.00 Uhr und samstags von
9.00 – 12.00 Uhr werden im
Bauhof Grünabfälle angenom-
men. Bitte haben Sie Verständ-
nis dafür, dass außerhalb die-
ser Zeit keine Grünabfälle an-
genommen werden können. 

Die Grünabfälle dürfen nicht in
Plastiksäcken verpackt wer-
den; Äste und Heckenschnitt
dürfen nur mit Schnüren (nicht
mit Draht oder Kabel) gebün-
delt werden. Stämme, Wurzeln
und Holzabfälle mit einer Stär-
ke von mehr als 5 cm dürfen
nicht abgegeben werden. 

Damit die Abgabe der Grünab-
fälle ohne Personenkontakt ge-
schehen kann, erfolgt die Ein-
fahrt zum Container im „Ein-
bahnverkehr“ vom Hof des Feu-
erwehrgerätehauses aus. So-
bald der Grünabfall abgeladen
ist kann beim Bauhoftor wieder
ausgefahren werden.

Herzlichen Dank für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mithilfe. 

Meldung von Beinahe-Unfällen
entlang der Ortsdurchfahrten

Die Gemeindeverwaltung möchte
nähere Informationen über die
Verkehrssicherheit entlang der
Ortsdurchfahrtsstraßen sammeln.
Weil Situationen, in denen es bei-
nahe zu Unfällen gekommen ist,
jedoch in keinen Statistiken ge-
führt werden, fehlt diesbezüglich

jegliche Datengrundlage. Deshalb
bitten wir Sie um Mithilfe. Sollten
Sie Situationen beobachten, in de-
nen es beinahe zu Unfällen ge-
kommen ist (insbesondere auch
zwischen Kraftfahrzeugen und
Passanten), unterrichten Sie uns
bitte hierüber:
Hauptamtsleiter Martin Gschlecht
Tel.: 07774/9310-19
Fax: 07774/9310-20
E-Mail: gschlecht@volkertshau-
sen.de
Um solide Daten zu erhalten, bit-
ten wir Sie um genaue Angaben zu
konkreten Vorfällen (Tag, Uhrzeit,
Schilderung des konkreten Sach-
verhalts). Meldungen wie „kürz-
lich fuhr ein Auto in der Kurve so
schnell, dass es gekracht hätte,
wenn da ein Fahrradfahrer einge-
bogen wäre“ helfen uns nicht viel.
Der Gemeindeverwaltung geht es
dabei explizit nicht darum, Betei-
ligte verpetzen zu lassen. Es sol-
len nur Informationen zur Ver-
kehrssicherheit gesammelt wer-
den. Meldungen sollen deshalb
keine personenbezogenen Daten
über Beteiligte enthalten.
Um gegebenenfalls Rückfragen
stellen zu können, wird jedoch da-
rum gebeten, Meldungen nicht 
anonym abzugeben. Sofern Sie
selbst verwickelt gewesen sind,
dies aber nicht preisgeben möch-
ten, können Sie den Sachverhalt
gerne aus der Sicht eines Dritten
schildern.

Bürgermeisteramt

Landkreis und Land suchen 
Pflegekräfte für den Ernstfall

Der Landkreis Konstanz und das
Land Baden-Württemberg suchen
Menschen, die eine Pflegeausbil-
dung vorweisen aber derzeit nicht

fektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus
SARS-Cov-2 (CoronaVO) sowie
weiteren ergänzenden Verordnun-
gen geregelt. Die einschlägigen
Verordnungstexte können der 
Homepage der Gemeinde Vol-
kertshausen entnommen werden.
Um Personen, die über keinen In-
ternetzugang verfügen, den Zu-
gang zu diesen Verordnungen zu
ermöglichen, werden sie zudem
an der Aushangtafel vor dem Rat-
haus angebracht.

Eingeschränkter Zutritt 
zum Rathaus

Aufgrund der Ausbreitung der
Corona-Pandemie muss der
Zugang zum Rathaus einge-
schränkt werden.
Zutritte sind nur noch nach
vorheriger Absprache bzw. mit
Termin möglich.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten telefo-
nisch sowie per Post und 
E-Mail erreichbar.
– Telefon:  07774 / 9310 - 0
– Fax:         07774 / 9310 - 20
– E-Mail: 
gemeinde@volkertshausen.de

Bitte wenden Sie sich auf die-
se Weise vorab an das Rat-
haus, um zu klären, ob Ihr An-
liegen ohne Rathausgang be-
arbeitet werden kann.
Diese Maßnahme dient Ihrem
Schutz sowie dem Schutz der
im Rathaus Beschäftigten. Wir
bitten hierfür um Verständnis.

Bürgermeisteramt

Informationen für 
Reiserückkehrer

Das Sozialministerium hat die
Verordnung zu Quarantäne-
maßnahmen für Ein- und Rück-
reisende zur Eindämmung des
Virus SARS-Cov-2 (CoronaVO
Einreise) erlassen.

Nach dieser müssen sich Perso-
nen, die aus dem Ausland nach
Baden-Württemberg einreisen,
in eine 14-tägige Quarantäne
begeben und das Bürgermeis-
teramt hiervon in Kenntnis set-
zen.

Ausnahmen gelten unter ande-
rem für Personen, die im grenz-
überschreitenden Personen-,
Waren- oder Güterverkehr tätig
sind, sich als Mitarbeiter von
Luft-, Schiffs-, Bahn- oder Bus-
verkehrsunternehmen im Aus-
land aufgehalten haben oder
die für die Aufrechterhaltung
von Gesundheitswesen oder
staatlichen Strukturen zwin-
gend notwendig sind. 

Ausgenommen sind auch klas-
sische Berufspendler, Durchrei-
sende oder Personen, die weni-
ger als 48 Stunden im Ausland
waren. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen sind auch Sai-
sonarbeitskräfte ausgenom-
men.

Der Verordnungstext kann auf
der Homepage der Gemeinde
Volkertshausen  eingesehen
werden.

Bei Fragen zu den Regelungen
wenden Sie sich gerne an das
Rathaus.
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